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Anlage 1b

Auswahl nach dem Grad der Qualifikation für das gewählte Studium gemäß § 4

Politikwissenschaft/Diplom

Bei Ranggleichheit wird die Abiturnote in einer weiteren Fremdsprache berücksichtigt.

Volkswirtschaftslehre/Diplom

AKADEMISCHER SENAT

Bearbeiter: Wolfgang Krieger
ZUV - VA
Tel.: 838 - 73 510

Änderung der Anlagen zur Satzung der FU zur Re-
gelung des Auswahlverfahrens der Hochschulen in
Studiengängen mit hochschulinternem NC im Rah-

men der Besonderen Hochschulquote

Der Akademische Senat hat gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 4 
Teilgrundordnung-Erprobungsmodell (FU-Mitteilungen
24/1998) am 17. Juli 2002 folgende Änderung der Anlagen
zur Satzung der FU zur Regelung des Auswahlverfahrens
der Hochschulen in Studiengängen mit hochschulinternem
NC im Rahmen der Besonderen Hochschulquote beschlos-
sen**).

Anlage 1a

Auswahlmaßstab für die von der FU angebotenen Studi-
engänge mit hochschulinternem NC im Rahmen der Beson-
deren Hochschulquote (zu § 3 Abs. 2)

*)1. Auswahl nach dem Grad der Qualifikation für das ge-
wählte Studium

2. Auswahl nach dem Ergebnis eines von der Hochschule
durchzuführenden Gesprächs mit den Bewerberinnen
und Bewerbern, das Aufschluss über die Motivation
und die Eignung für das gewählte Studium und den an-
gestrebten Beruf geben soll.

3. Auswahl nach der Art einer Berufsausbildung oder Be-
rufstätigkeit vor oder nach dem Erwerb der Qualifika-
tion für den gewählten Studiengang.

4. Auswahl aufgrund einer Verbindung von Maßstäben
nach den Nummern 1. bis 3 .

zu berücksichtigende Fächer Leistungsniveau erreichte Punktzahl Umfang der Verbesserung

Geschichte Abiturprüfung mind. 11 Pkt 1 Punkt
Englisch Abiturprüfung mind. 11 Pkt 1 Punkt
Sozialkunde bzw. ein Abiturprüfung mind. 11 Pkt 3 Punkte
vergleichbares Fach

Studiengang Auswahlmaßstab*)

Politikwissenschaft/Diplom 4
Osteuropastudien/Magister Hauptfach 2
Volkswirtschaftslehre/Diplom 4

zu berücksichtigende Fächer Leistungsniveau Umfang der Verbesserung

Deutsch

Mathematik

Englisch oder andere Fremdsprache

Abiturprüfung und/ oder Punktzahl der
letzten vier Halbjahre

sofern die Durchschnittsnote gebil-
det aus den zu berücksichtigenden
Fächern besser ist als die Durch-
schnittsnote in der HZB, um die er-
rechnete Differenz

**) Die Bestätigung durch die Senatsverwaltung für Wissenschaft,
Forschung und Kultur erfolgte am 31. Juli 2002


